
Gegendarstellung 

Unter dem Hyperlink 
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ist ein Beitrag über die Hochschule Niederrhein erschienen, in denl in Bezug auf die Hochschule 

unrichtige Behauptungen verbrei tet werden, die ich wie folgt fichtig stelle: 

• 	 1. · U nwahr is t, dass die Verwalnmg JTIcintc. im "fntcrcssc der Hochschule N iederrhcin" 

die Arbeitszeiten auf 5.00 Uh r bis 8.00 Uhr verlegen zu müssen . 

Wahr ist, dass die Rcinigungszcitcn vor Beginn des Lchrbetriebcs, nämlich um 5.30 Uhr 

gelegt wurden. 

• 	 2. · Unwahr ist, dass die 11 0chschule in Kcnnrnis dessen, dass die Prauen einer 

entsprechenden Andcrungskündigung nicht zustinullcn würden, den in der Branche 

üblichen Weg gewählt hat und die alte Firma die Verträge gekündigt hat und der Auftrag 

von einer neuen Finna übernommen wird, die die Frauen un ter Androhung des 

Arbeitsplatzvcrlu stcs z·wingen kan n] neue V erträge zu untersc hreiben . 

Wahr ist, dass aus vergabcrechrlichen G ründen der Auftrag fü r die Reinigungskräfte 

europflwcit neu ~usgcs chricbcn werden muss te und die Reinigungsfirma. die zuvor die 

Reinigungs kräfte steLl te, unterlag. 

• 	 3.· Unwahr ist, dass die Frauen nicht nu r die Rech te aus ihrer bisherigen 

Betriebszugehörigkeit, sondern auch ihren Sratlls als unbefriste t angestell te (. . . ) verlieren . 

\'\Iahe is[, dass die Frauen überwiegend befristet bei der Finna Uniserve angestellt waren 

und auch überwiegend keine langjährige 13etriebszugehörigkeit au fweisen. 

• 	 4.' Unwahr isr, dass der § 61 3 a BGB systematisch umgangen wird, um 

Arbejrsbeclingungen Zu verschlechtern oder gegen den Wille n der Beschäftigten zu 

verändern . 



Wahr ist, dass kein Bctriebsübcrga ng im Sinne des § 6"13 a BGB vorliegt und demnach 

auch keine systematische Umgehung der arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften erfolgt. 

• 	 5.. • Unwahr ist, dass die eigene Instirution (h ier die Hochschule, Anmerkung zum 

Verständnis) ihre fragwürdigen .,ästhetischen" Vorstellungen über die In teressen der. 

betroffenen Frauen stell t. 

Wahr ist, dass die Hochsch ule die E ntscheidung getroffen ha t, die Reinigungs arbClten in 

die frü hen Morgenstunden zu verlegen. da aufgrund dn anges tiegenen 

Studierendenz ahlcn (tl.a. doppelter Abiturjahrgang) Lehrveranstaltungen bis in die 

Abendsrunden andauern und die bisherigen Rcinigungszcitcn sic h als nicht sHchdicnlich 

e",,;esen ha ben (nach den Abendveranstalrungen sind die Hörsä le einschließlich der 

Sanitära nbl..gcn am nächsten Mo rgen nicht me hr gereinigt, was zu Beschwerden geführt 

hat) . E twaige ästhetische G ründe haben hierbei keine RoUe gespielt. Die Interessen des 

Reinigungspersona ls wurden berücksichtig t. 

• 	 6. • Unwahr ist, dass ein Velw alrungsa ngestcllter ihnen (den Reinigungskräften, 

Anmerkung zum Verständnis) mit Kündigung gedroht hat, fa lls sie weiter mit dem 

Lehrkörper über ihre Probleme reden soUten. 

Wahr ist, dass eine solche D rohung rucht erfolgt ist. 
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Krefeld, den 27.05.2013 
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